
Zweite Beilage Zu Nr I4K

Amtliche Bekanntmachung
Polizei Verordnung

betreffend die Heilighaltnng der Sonn nd Fest
tags für die Provinz Sachsen

Auf Grund des s 76 der Provinzialordnung vom 29 Juni
1875 verordne ich mit Zustimmung des Provinzialraths ge
mäß den sß 6 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiver
waltuug vom 1l März 1850 unter Aushebung sämmtlicher
über diesen Gegenstand zur Zeit bestehenden Polizeiverordnungen
insbesondere der Polizeiverordnungen
der Königlichen Regierung zu Magdeburg vom 13 Mai 1854

Magdeburger Amtsblatt S 208
der Königlichen Regierung zu Merseburg vom 13 Mai 1868

Merseburger Amtsblatt S 148
der Königlichen Regierung zu Erfurt vom 12 Mai 1851

Erfurter Amtsblatt S 123
der gräflich Stollberg schen Regierung zu Wernigerode vom

vom 25 Februar 1870
Wernigerodisches Jntelligenzblatt äs 1870 Nr 18

und der dieselben abändernden oder ergänzenden Polizei Vor
schriften für den Umfang der Provinz Sachsen was folgt

ß 1 An den Sonntagen und an den in der Provinz Sachsen
bestehenden gesetzlichen Festtagen nämlich dem ersten und
zweiten Weihnachtsfeiertage dem Neujahrstage dem Charfrei
tage dem Ostermontage dem allgemeinen Büß und Beitage
dem Himmelfahrtstage und dem Pfingstmontage sind sowohl
alle öffentlichen und öffentlich bemerkbaren gewerblichen Ar
beiten als auch alle geräuschvollen derartigen Arbeiten inner
halb der Häuser und Betriebswerkstätten verboten

Zu den hiernach verbotenen Arbeiten gehören insbesondere
die gewöhnlichen Arbeiten der Feldbestellung Saat Ernre

des AusZreschens und Düngerfahrens
b alle sonstigen Erd und Kulturarbeiten in Federn Wiesen

Forsten
o das Treiben von Vieh mit Ausnahme des Weideviehes
6 das Auf und Abladen der Frachtfuhrwerke auf öffent

lichen Straßen und Plätzen desgleichen in geschlossenen Höfen
wenn es in letzteren nicht ohne öffentl ch bemerbares Geräusch
vorgenommen werden kann wogegen der Transport von Lasten
und Frachtgütern mit den dazu bestimmten Last und Fracht
fuhrwerken soweit ihm nicht das Verbot des ungewöhnlich ge
räuschvollen Straßenverkehrs unter K entgegensteht an Sonn
und Festtagen s 1 gestattet ist

s der Betrieb solcher Handwerksarbeiten welche wie z B
die der Klempner Schmiede Schlosser Stellmacher Maurer
Zimmerer Steinsetzers s w mit besonderem Geräusch verbun
den sind

k Arbeiten an Bauausführungen aller Art
x die Fortsetzung des Betriebes sowie geräuschvolle Repara

turarbeiten in den Fabriken
K ungewöhnlich geräuschvoller Straßenverkehr in Städten

durch den Trausport von Bier und Rollwagen Wagen mit
leeren Fässern und mit Eisenstangen u s w

Der Eisenbahn Dampfschiff Post und Telegraphenverkehr
das Lohnfuhrwesen für Personen und der Betrieb der Dienst
manns Jnstitute wird durch vorstehende Bestimmungen nicht
berührt

Z 2 Machen Nothfälle z B anhaltende ungünstige Witter
ung während der Ernte oder Saatzeit die Vornahme von Ar
beiten auch an Sonn nnd Festtagen s 1 dringend erforderlich
so kann die Ortspolizeibehörde die Erlaubniß dazu ertheilen
Diese Erlaubniß kann nach Befinden der Umstände auf die Zeit
nachl beendigtem Vormittags Hauptgottesdienst beschränkt oder
für den ganzen Tag ertheilt werden Auch ohne vorherige
Erlaubniß der Ortspolizeibehörde dürfen die nöthigen Arbeiten
vorgenommen werden wenn es sich wie bei Feuersbrünsten
Ueberschwemmungen u s w um die Abwehr einer bevor
stehenden oder um die Bewältigung einer bereits eingetretenen
gemeinen Gefahr oder um einen solchen Nothstand handelt
welcher unverzügliche Abhülfe erfordert

ß 3 Erscheint die Fortsetzung des Betriebes in einzelnen
Fabriken oder sonstigen gewerblichen Anlagen oder die Fort
setzung baulicher Arbeiten aus techniscven Rücksichten oder aus
anderen Gründen von überwiegender Wichtigkeit auch an Sonn
und Festtagen ß 1 geboten so kann die Ortspolizeibehörde
nach pflichtmäßiger Prüsung der Verhältnisse die Erlaubniß
dazu ertheilen nach Befinden der Umstände unter geeigneten
von ihr z l bestimmenden Einschränkungen

Z 4 Welche Vor und Nachmittagsstunden an Sonn und
Festtagen s 1 als Zeit des Gottesdienstes anzusehen sind hat
die Ortspolizeibehörde in ortsüblicher Weise bekannt zumachen

Z 5 Während der Dauer des Vor und Nachmittags Gottes
dienstes Z 4 an Sonn nnd Festtagen Z 1 ist der öffentliche
Handelsverkehr untersagt Alle Verkaufsläden Waarenlager
Gewölbe Magazine und Buden mit Ausnahme der Apotheken
müssen während dieser Zeit geschlossen sein

Angleichen ist während dieser Zeit das Aushängen oder das
Ausstellen von Waaren vor den Ladenthüren oder in den
Schaufenstern sowie die Benutzung von Verkaufstischen auf
öffentlichen Straßen und Plätzen verboten Können die Schau
fenster nicht ausgeräumt werden so müssen die darin ausge
stellten Gegenstände durch außerhalb oder innerhalb der Fenster
angebrachte Läden Rouleaux Vorhänge c den Blicken der
Vorübergehenden entzogen werden

Das Umhertragen und Fahren von Waaren am Orte der
gewerblichen Niederlassung zum Verkaufe ist während der gan
zen Tageszeit verboten Lebensmittel dürfen in dieser Weise
bis zum Beginn des Vormktags Gottesdienstes Milch in den
Städten Magdeburg Halle a S und Erfurt bis Mittag 12
Uhr feilgeboten werden In Schankwirthschaften Restauratio
nen und Eonditoreien ist der Gewerbebetrieb und Verkehr
während der Dauer des Vor und Nachmittagsgottesdienstes
insoweit verboten als derselbe äußerlich wahrnehmbar oder
geräuschvoll ist Die Auszahlung des Lohnes an Tagearbeiter
und Handwerker während der Stunden des Gottesdienstes ist
verboten

6 Der Gewerbebetrieb im Umherziehen ist ohne Rücksicht
darauf ob zu demselben ein Legitimationsschein nach s 55 der
Gewerbeordnung erforderlich ist oder nicht M Sonn und
Festtagen 1 während des ganzen Tages untersagt Das
Feilbieten von Lebensrnitteln unterliegt denselben Beschränkung
gen welche für das stehende Gewerbe im Falle des Umhertra
gens im s 5 festgesetzt sind Das Umherziehen von Musikern

Orgelspielern Puppenspielern Thierführern und dergleichen ist
vom Schlüsse des Nachmittags Gottesdienstes an unter der
Bedingung der Ertheilung der ortspolizeilichen Erlaubniß zur
Ausübung des Gewerbebetriebes gemäß dem ß 59 der Gewerbe
Ordnung gestattet

7 Auctionen und Licitationen aller Art dürfen an Sonn
und Festtagen s 1 weder im Freien noch in Höfen oder
Häusern abgehalten werden

s 8 Jede Art von Marktverkehr an Sonn und Festtagen
Z 1 ist während des ganzen Tages untersagt jedoch ist der

Verkauf von Lebensmitteln in festen Verkaufsstellen Scharren
oder Buden auf den Straßen und öffentlichen Plätzen außer
halb der Zeit des Gottesdienstes insoweit erlaubt als nicht

HMe MS Tazeblstt
die Ortspolizeibehörde diesen Verkauf durch Polizei Verordnun
gen einzuschränken für nöthig findet

H 9 Finden Jahr oder Weihnachtsmärkte an Sonn und
Festtagen 8 1 statt so ist der Marktverkehr während der Stun
den des Gottesdienstes unbedingt verboten Der Marktverkehr
kann jedoch an den Orten wo ein Nachmittagsgottesdienst ab
gehalten wird durch ortspolizeiliche Verordnung auch für die
zwischen den Vor und Nachmittagsgottesdienst fallende Zeit
untersagt werden

8 10 Gemeinde und Gemeindevertretungs Versammlungen
dürfen an Sonn und Festtagen 8 1 nicht vor den Vormittags
Gottesdienste und nicht während des Vor und Nachmittags
gottesdienstes andere öffentliche Versammlungen nicht vor Schluß
des Nachmittagsgottesdienstes abgehalten werden

8 11 An Sonn und Festtagen 8 1 sind während der
Dauer des Vor und Nachmittags Gottesdienstes Concerte und
alle geräuschvollen gesellschaftlichen Vereinigungen und Vergnüg
ungen an öffentlichen Orten insbesondere das Kegelspiel und
Scheiben oder Vogelschießen sowie Schaustellungen aller Art
in Buden Kabineten n s w untersagt

8 12 Tanzmusiken und Belustigungen welche des Sonn
abends Abends an öffentlichen Orten stattfinden müssen selbst
wenn sie polizeilich gestattet sind spätestens Nachts 12 Uhr ge
schlossen werden Ausnahmen sind nur bei besonderen Anlässen
z B Fabrikbällen Familienfesten Erntefesten u s w durch
die Ortspolizeibehörde zu gestatten

8 13 Die Beschränkungen in den 88 11 und 12 finden auf
die Feier des Königsgeburtstages und des SedanZtages keine
Anwendung

8 14 Die Abhaltung von Hetz und Treibjagden an Sonn
und Festtagen 8 1 ist gänzlich verboten Auch in anderer
Weise darf die Jagd nicht während der Gottesdienststunden
ausgeübt werden

815 Den Ortspolizeibehörden bleibt es überlassen den Gottes
dienst einer im Staate bestehenden Religionsgesellschaft in
Kirchen oder in andern zu religiösen Versammlungen bestimmten
Orten gegen Lärm auf den in jder Nähe der Gotteshäuser ge
legenen Straßen und Plätzen durch geeignete Anordnungen
zu sichern

8 16 An dem Büß und Bettage an dem dem Andenken
der Verstorbenen gewidmeten Jahrestage an den Vorabenden
des ersten Weihnachts Oster und Pfingstfeiertages sowie am
Aschermittwoch und während der ganzen Eharwoche dürfen
Schaustellungen Concerte Bälle und ähnliche Lustbarkeiten
nicht stattfinden Gestattet bleibt die Aufführung von Oratorien
und anderen ernsten Musikstücken in dazn geeigneten Räumen

8 17 Schauspielvorstellungen dürfen am Charfreitage sowie
am Büß und Bettage gar nicht und an dem dem Andenken
gewidmeten Jahrestage nur alsdann stattfinden wenn sie ern
sten Inhaltes sind

8 18 Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschrif
ten werden sofern nicht nach dem 366 Nr 1 des Strafge
setzbuches für das deutsche Reich höhere Strafen verwirkt sind
mit Geldstrafe bis zu 30 Mk oder im Unvermögensfalle mit
verhältnißmäßiger Haft bestraft

8 19 Diese Polizei Verordnung tritt mit dem 1 Juni 1879
in Kraft

8 20 Die wegen Betreibung von Arbeiten auf den Berg
werken und Salinen während der Sonn und Festtage 8 1
bestehenden Polizeiverordnungen der königl Regierungen der
Provinz und des königlichen Oberbergamtes zu Halle a S
nämlich

für den Regierungsbezirk Magdeburg
vom 17 August 1874 Magdeburger Amtsblatt S 318

für den Regierungsbezirk Merseburg
vom 25 Oktober 1873 Merseburger Amtsblatt S 249

für den Regierungsbezirk Erfurt
vom 12 November 1873 Erfurter Amtsblatt S 218

bleiben in Geltung
Magdeburg den 2l März 1879

Der Oberpäsideut der Provinz Sachsen

Vorstehende Verordnung wird hiermit in Erinnerung ge
bracht und hierbei zu 8 12 bemerkt daß unter Fabrikbällen
nur solche Bälle zu verstehen sind welche von den Fabrikbe
sitzern den Arbeitern gegeben nicht aber solche welche von den
letzteren selbst veranstaltet werden

Halle a S den 16 Juni 1888
Die Polizei Verwaltung

Die diesjährige Kreissynode für die
Stadtephorie Halle

trat gestern Morgen um 9 Uhr im Saale der Stadtverordne
ten zusammen nachdem Herr Prediger v Hoffmann im An
schluß an die Verlesung der Sonntagsepistel 1 Petr 5 6 11
ein auf die Trauerzeit und die Thätigkeit der Synode rücksich
tigendes Gebet gesprochen batte erfolgte durch den Vorsitzen
den Herrn Sup v Förster der Namensaufruf der Syno
dalen um die Beschlußfähigkeit der Synode darzuthun Auf
die Neuwahlen zur Synode für nächstes Jahr und auf die
Bekanntmachung hinsichtlich des am nächsten Sonntag abzu
haltenden Gedächtniß Gottesdienstes wies sodann der Vor
sitzende hin um danach die Antwort des Königl Konsistoriums
von 13 Juni 1887 auf den vorjährigen Bericht der Synode
vorzulesen Aus dem zweiten Theile der Tagesordnung aus
dem Berichte des Ephorus über die kirchlichen nnd sittlichen
Zustände des Synodalbezirks heben wir einiges hervor Im
allgemeinen herrscht unter den hiesigen Geistlichen eine erfreu
liche Stabilität nur einige Hilfsgeistliche haben gewechselt eine
Vermehrung der Predigerstellen ist zu wünschen da die Zahl
der vorhandenen nicht ausreicht zu genügender Seelsorge und
die innere Mission kaum die gehoffte Abhilfe schaffen wird
Ist auch die Errichtung einer Jnterimskirche im Süden der
Stadt wieder aufgeschoben worden bleiben viele von der Kirche
noch immer fern aus Furcht keinen Platz zu finden reicht die
Zahl der freien Plätze nicht ans muß die Neumarktskirche sich
noch mit einem nichtkirchlichen Lokale Concerthaus begnügen
um an den Mittwochabenden einen Theil der Gemeindeglieder
zu kirchlicher Andacht zu versammeln so verzeichnet trotz dieser
nicht zu unterschätzenden Nothstände die Statistik einen recht
erfreulichen Fortschritt in der Theilnahme an den kirchlichen
Handlungen die Einsegnung der Ehe die Taufe wird selten
umgangen nur die lange Verschleppung der letzteren ist noch
immer zu beklagen Bedauernswerth ist der Geschäftsverkehr
und der landwirthschaftliche Betrieb während des Gottesdienstes
daß ein Restaurant am Bußtage eröffnet werden und man in
demselben während der Stunden des Gottesdienstes Gäste Karte
spielen sehen konnte das überhandnehmende Kneipenleben über
haupt die größere Rohheit und Brutalität in unserer Stadt
sind ernste Symptome andererseits aber werden die Kirchen
fleißig besucht die Kollekten geben gute Erträge und es sind
auch Geschenke und Vermächtnisse für die Kirche zu verzeichnen
Die Frage nach Einführung eines Provinzial Gesangbuchs ist
ihrer Lösung nahe Im Anschluß hieran erstattete Hr Pastor
Grüneisen Bericht über die innere Mission in unserer
Stadt der weniger erfreulich klang als der über die äußere
Mission der von Herrn v Hoffmann geboten wurde In
Bezug auf letztere ist Halle bei seiner Einwohnerzahl ein leuch
tendes Vorbild gegen 8959 Mk im vorigen Jahre sind 10 000
im letzteren eingekommen so daß drei Missions Gesellschaften

Sonntag 24 Juni Z888
Berliner für Afrika Goßlersche und Basler unterstützt wer

den konnten das Meiste thut bei uns die Frauenarbeit in den
Nähvereinen der einzelnen Kirchen

Herr Prof Beyschlag schlägt bei der nunmehr eröffneten De
batte zweierlei vor das hinterher angenommen wurde I um
eine größere Zähl etwa dieHallte der vorhandenen Kirchen
plätze frei zu bekommen ist den Gemeinde Kirchenräthen zu
empfehlen den Preis kür die Plätze zu erhöhen 2 soll den
Gemeinde Kirchenräthen empfohlen werden die Kirchenthüren
mit Anschlägen des Inhalts zu versehen daß die Plätze von
ihren Besitzern nicht beansprucht werden können wenn letztere
sie nicht bis zu Beginn der Predigt eingenommen haben In
Berlin und anderen Städten ist das Bewußtsein für die Rich
tigkeit dieser Anschauung allgemein verbreitet in unserer Stadt
nicht doch besteht eine Cabinetsordre über diese Anordnung

Herr Pastor Dr v Koblinski fordert die Synode auf
der Gefängniß Gesellschaft für die Provinz Sachsen und das
Herzogthum Anhalt unter Hinweis auf Cirkular 9 dieser Ge
sellschaft beizutreten zieht aber formeller in der Versammlung
geäußerter Bedenken wegen seinen Vorschlag zurück Ein glei
ches Schicksal hatte der Antrag des Herrn Pastor Grün
eif en der sich ans die Inserate betr Gründung einer Ballet
schule die unmittelbar nach der Confirmationszeit veröffentlicht
wurden bezog Es hat Anstoß erregt wie Herr Pastor 0
Hofifmann hervorhob daß beim Bundesschießen der histo
rische Festzug an einem Sonntag und zwar zwischen 10 und
12 Uhr stattfinden sollte Herr Superintendent v Förster
konnte darauf erwidern in dieser Angelegenheit bereits Schritte
mit Erfolg gethan zu haben und der Synodale Herr Major
Degenkolbe der Vorsitzende des Central Ausschusses für das
Xl mitteldeutsche Bundesschießen bestätigte dies mit dem Be
merken daß der Festzug vor 12 Uhr nicht gestattet werden
würde

Der dritte Punkt der Tagesordnung betraf das Proponen
dum des königlichen Konsistoriums Was kann und muß von
Seiten der kirchlichen Gemeindeorgane geschehen um der her
anwachsenden konfirmirten Jugend den Segen der Konfir
mation nachwirkend zn erhalten Herr Inspektor
Palmis der das Referat über diese Frage übernommen
hatte führte aus letztere sei ein Theil der Frage nach der
christlichen Erziehung der Jugend die seit Luther die evan
gelische Welt beschäftigt Zunächst behandelte der Referent die
Frage ob und welche Nothstände unter der consirmirten
Jugend in dem hallischen Synodalbezirk vorhanden sind damit
der Aufnahme der Kinder in die Gemeinschaft der erwachsenen
Christen für die Meisten von ihnen auch ein Wechsel im natür
lichen Leben verbunden ist die Meisten bald nach dem Confir
mationstage das Elternhaus verlassen so ist der Confirmations
tag von großer Wichtigkeit und darum muß alles geschehen
um den Eindruck dieses Tages nicht zu verwischen Rohe
Ausschreitungen komme am Confirmationstage selbst hier nicht
vor Entweihungen des Tages durch öffentliche Eß und Trink
gelage oder Tanzlustbarkeiten sind gar nicht oder nur verein
zelt zu konstatiren dagegen wird die religiöse Bedeutung des
Tages vielfach dürch Entfaltung von äußerem Prunk und
Überreichung von Luxus Geschenken an die Jugend beeinträch
tigt und abgeschwächt außerdem werden vereinzelt große
Mittags und Abendgesellschaften geladen zu Ehren des jungen
Confirmirten Die Zeit nach der Confirmation gibt ein
anderes Bild die Lehrlinge und Dienstmädchen können oft
wegen der ihnen übertragenen Arbeiten die Kirche nicht be
suchen sie entfremden sich immer mehr von derselben der Ent
wöhnung folgt oft die Verachtung Die Freizeit am Sonntag
in einer großen Stadt bei der Maffe der Verlockungen zur
Sünde ist gefahrenreich geht selbst ein großer Procentsatz
Studirender alljährlich in dieser Weise verloren so ist die Ge
fahr noch größer für weniger Gereifte und sittlich weniger
Starke Verrohung der Jugend nimmt zu die unbeaufsichtigte
Jugend stellt die meisten Ruhestörer selbst bei den Wahlver
sammlungen sind die nicht wahlfähigen Burschen wie Referent
beobachtet hat unter den Socialdemokraten die ärgsten Schreier
gewesen Da die Erziehung mit dem 14 Jahre noch nicht ab
geschlossen ist dann gerade die Flegeljahre erst beginnen sollte
wozu auch die Ueberfüllung der Gefängnisse mit jugendlichen
Verbrechern auffordert eine strengere Bewachung der confir
mirten Jugend stattfinden ihr eine bewahrende Zucht und
Liebe in den Familien in die sie eiutritt zutheil werden

Der zweite Theil des Referats behandelte die Mittel die von
Seiten der kirchlichen Gemeindeorgane in Anwendung zu brin
gen sind um diesen Nothständen abzuhelfen Zunächst wurde
hierbei bezüglich des Confirmationstages auf die Gemeinde
ältesten und deren Vorbild auch in dieser Beziehung hingewie
sen sie könnten letzteres in ihren Familien geben und für Nach
folge desselben in den verwandten und bekannten Familien sor
gen die Feier müßte die Weihe durch Gottes Wort erhalten
die Nachfeier sollte im engsten Kreise still vor sich gehen Eine
abendliche Vereinigung der Confirmirten am Confirmationstage
durch den Geistlichen ist wegen dessen sonstiger Inanspruch
nahme in Halle kaum durchzuführen auch ist dies gar nicht
wünschenswerih da das Kind für diesen Tag in die Familie
gehört Es sei sehr zu erstreben daß die Gemeindeorgane sich
alle Jahre mit der Bitte um einfache Gestaltung der Confir
mationsfeier und Fernhalten aller Zerstreuung an die Eltern
ihrer Konfirmanden wenden Hinsichtlich der Dienst und Lehr
jahre der konfirmirten Jugend können ebenfalls die Aeltesten
vorleuchten durch Behandlung der Dienstboten Lehrlinge und
Kinder in ihrer Familie Die entchristlichte entkirchlichte Fa
milie ist der Hauptgrund des Uebels all die Einrichtungen
wie Krippen Kinderbewahranstalten Knabenhorte Jünglings
und Jungfrauen Vereine Lehclings Vereine und Martha Häu
ser so heilsam und nothwendig sie auch sind sind nur ein
Nothbehelf und können die Mutter die Familie nicht ersetzen
Um die Familie der Kirche wieder näher zu bringen mögen
die Gemeindeorgane von den Einrichtungen der inneren Mis
sion sich Kenntniß verschaffen und sie mehr als bisher unter
stützen außerdem in der praktischen Seelsorge Mitarbeiter des
Pfarramts werden den Segen dieser Einrichtungen konnte der
Referent an aus eigener Erfahrung gewonnenen Beispielen nach
weisen wie er auch aus seiner Erfahrung Beispiele für die
Nothstände beibrachte

Die sehr lebhafte Debatte über die vier Thesen in welche
der Referent seinen Vortrag zusammengefaßt hatte führte zur
Annahme derselben mit geringen meist redaktionellen Aender
ungen seitens der Synode Die letzte These welche sich mit
der Hauptthätigkeit der Gemeindeorgane beschäftigt hat folgen
den Wortlaut Der Schwerpunkt der Thätigkeit für die kirch
lichen Gemeindeorgane wird aber auf diesem Gebiete gesucht
werden müssen m der persönlichen Einwirkung auf die Familien
der Gemeinde seitens derjenigen Mitglieder der kirchlichen Or
gane die sich zu diesem Dienst berufen fühlen und bereit fin
den lassen Um diese Thätigkeit mit Erfolg auszuüben ist die
Parochie in Einzelbezirke zu theilen in denen die Mitglieder
der kirchlichen Gemeindeorgane die einzelnen Familien aufsuchen
um ihnen persönlich die Wünsche und Bitten des Gemeinde
kirchenraths in Bezug auf Zucht und kirchliche Gewöhnung der
konfirmirten Jugend nahe zu bringen Da die Sache Angele
genheit der Kirche ist so behält der Pfarrer der Gemeinde die
Leitung und Oberaufsicht dieser Thätigkeit zu welchem Zwecke
entweder in den Sitzungen der kirchlichen Gemeindeorgane oder
anderweit bestimmten Zusammenkünften gemeinschaftliche Be
rathungen stattfinden in denen die vorhandenen Nothstände fest
gestellt und die Mittel zu ihrer Abhilfe erwogen werden



Daraus ergriff der König Universitäts Curator Herr Geh
Ober Reg Rath v Schrader das Wort zum Rererar über
4 Punkt der Tagesordnung die Vorlage des Köuigl Konsisto

riums betreffend den Beschluß der letzten Provinzialsynode
über Offenhalten der Gotteshäuser an den Wochentagen In
der Provinz Preußen ist vor Jahren dieser Beschluß mit großer
Begeisterung aufgenommen worden aber der Erfolg ist nicht
von langer Dauer gewesen in Königsberg sind in den ersten
Wochen die Kirchen von Einzelnen besucht worden ohne daß
je der Zuspruch des Geistlichen gewünscht worden ist jetzt be
tritt keiner an den Wochentagen die Kirche Auch in anderen
Gemeinden wie hinterher Herr v Hoffmann bestätigte ist
die Wirkung gleich Null gewesen Ein Bedürfniß dazu ist für
die evangelische Kirche nicht vorhanden der Katholik hat sicht
bare Gegenstände in der Kirche die seine Andacht fesseln aber
auch die Durchführbarkeit dürfte sehr schwer sein wenn der
Geistliche dabei amtiren sollte sällt letzteres weg so ist die
Durchführung mit großen Gefahren und Mißverständnissen
Entwickelung der Scheinheiligkeit verbunden außerdem ist

besonderer Anlaß vorhanden katholisirende Gebräuche abzuleh
nen Diesem Antrage stimmte die Synode bei nachdem Herr
Herr Prediger Inspektor Palmis noch besonders hervorge
hoben hatte daß diese Neuerung evangelischem Wesen entgegen
gesetzt sei

Usber die Synodal Rechnung des vorigen Jahres die einen
Ueberschuß von 4 3 Mk aufweist berichtete sodann der Vor
sitzende dem Rechnungsführer wurde Decharge ertheilt Bezüg
lich des Etats für das neue Jahr schlug der Vorsitzende Ein
führung eines dreijährigen Etats 1338190 vor der durch die
Versammlung genehmigt wurde die Einnahmen und Ausgaben
dieses dreijährigen Etats belaufen sich auf je 8866,66 M und
halten fo das Gleichgewicht Nachdem alsdann Herr Archidia
konus Pfanne über das Kassen und Rechnungswesen der
Kirchen des Bezirks Bericht erstattet hatte und die sich dabei
entwickelnde Debatte beendet war hatte die Tagesordnung der
diesjährigen Kreissynode ibr Ende gefunden Gegen 1 Uhr
schloß der Vorsitzende mit Gebet die Versammlung

Kirchliche Anzeigen
Am 4 Sonntag nach Trinitatis predigen

Zu U L Frauen Vormittag 8 Uhr Herr Diakonus
Grüneisen Vormittag 10 Uhr Herr Archidiakonus Pfanne
Nach der Predigt allgemeine Beichte und Abendmahlsfeier
Derselbe Nachmittag 2 Uhr Kindergottesdienst Herr
Superintendent v Förster

Vormittag 12 Uhr Militärgo ttesdienst Herr Archi
diakonus Pfanne

Nachmittag 3 Uhr Versammlung konfirmirter Töchter im
Sprechzimmer in der Marienbibliothek Eingang Markt 13
1 Tr bei Herrn Superintendent v Förster

Sonntag den 24 Juni Nachmittag 2 Uhr in der Kapelle
des Nord Friedhofes am Steinthore Herr Diakonus
Grüneisen

Montag den 25 Juni Abends 6 Uhr Bibelstunde Herr
Superintendent v Förster

Zu St Ulrich Vormittag 8 Uhr Herr Oberprediger Sickel
Vormittag 9 Uhr Kindergottesdienst im Bürgerschulsaale
Charlottenstraße Herr Diakonus Richter Vormittag
10 Uhr Herr Diakonus Richter Nach der Predigt allge
meine Beichte und Abendmahlsfeier Derselbe Nachmittag
2 Uhr Kindergottesdienst Herr Diakonus Richter

Diemitz Vorm 9V Uhr Herr Oberdiakonus Wächtler
Vormittag 11 Uhr Derselbe

Zu St Moritz Vormittag 8 Uhr Herr I ie tdsol Eichhorn
Vormittag 10 Uhr Herr Oberprediger Saran Nach der
Predigt allgemeine Beichte und Abendmahlsfeier Derselbe
Nachmittag IV Uhr Kindergottesdienst Herr Oberprediger
Saran

Hospitalkirche Vormittag 10 Uhr Herr Pastor Franz
Domkirche Vormittag 10 Uhr Herr Domprediger Beelitz

Nachmittag IV Uhr Kindergottesdienst Herr Domprediger
Albertz Abends 6 Uhr Derselbe

Tholuck scher Kindergottesdienst MMelstraße 10
Vorm 8 4 Uhr

Au Neumarkt Vormittag 8 Uhr Herr Pastor emer Ansorge
Vormittag 10 Uhr Herr Pastor v Hoffmann Nachmittag
2 Uhr Kinderlehre Herr Pastor Jordan

Zu St Georgen Vormittag 10 Uhr Herr Prediger Palmis
Nachmittag 2 Uhr Sonntagsschule Herr Hülfsprediger
Müller

Freitag den 29 Juni Abends 8 Uhr Bibelstunde Herr
Hülfsprediger Müller

Im städtischen Siechenhause Vormittag 9 Uhr Herr
Hülfsprediger Müller

Im Diakonissenhause Vormittag 10 Uhr Herr Pastor
I ord an

Katholische Kirche Morgens 6V Uhr erste heilige Messe
Früh 8 Uhr zweite heilige Messe Vormittag 9V2 Uhr Hoch
amt mit Predigt Nachmittag 2 Uhr Christenlehre und Andacht

Apostol Gemeinde Vormittag 10 Uhr Hauptgottesdienst
Nachmittag 3 Uhr Predigt und um 4 Uhr liturgischer Gottes
dienst

Zu St Ulrich Sonntag den 24 Juni Vormittag 8 Uhr
Trauergottesdieust für Se Majestät Friedrich III Herr
Oberprediger Sickel Vorm 10 Uhr Herr Diak Richter

Zu St Moritz Sonntag den 24 Juni Vormittag 10 Uhr
Trauergottesdienst zum Gedächtniß Sr Majestät des ver
ewigten Kaisers und Königs Friedrich Nach der
Predigt allgemeine Beichte und Abendmahlsfeier Herr Ober
prediger Saran

Domkirche Sonntag den 24 Juni Vormittag 10 Uhr Ge
dächtnißpredigt auf Se Majestät Kaiser Friedrich

Zn St Georgen Sonntag den 24 Juni Vormittag 10 Uhr
Gedächtnißpredigt für Kaiser Friedrich III Herr Prediger
Palmis

Kirche zu Giebicheustein Sonntag den 24 Juni Trauer
gottesdienst für des hochseligen Kaisers und Königs Ma
jestät Friedrich Herr Oberpfarrer Bethge

Getraute
Zu U L Frauen Den 20 Juni der Handarbeiter E

Schmiede mit I geb Brand
Ulrichsvarochie Den 16 Juni der Ober Grenz Controlleur

F A H Kämpe zu Freyburg a E mit E E Eh Löloff
Den 19 Juni der Kaufmann R E Kohlberg mit K M Schatz

Moritzparochie Den 14 Juni der Landwirth Kleemann
zu Wirsitz mit M L A Hoffmann

Domkirche Den 16 Juni der Fabrikbesitzer Mende mit
M H Nette zu Peißen

Nenmarkt Den 17 Juni der Maurer Stute mit A M
Mai geb Arland

Glancha Den 13 Juni der Apotheker Gehülfe F P Kayser
zu Plauitz bei Zwickau mit I H Löther

Getankte
ZuU L Frauen Des Restaurateur StarkeS Johannes

geb 25 Zuni 1885 Desselben S Erich geb 4 Juli 1886
Desselben S Walther geb 8 Oktober 1887 Des Hut

fabrikanten Teutschbein S Karl Alfred geb 26 Juli Des
Maurer Schütze T Gertrud Vally geb 10 Dezember Des
Privatmann Vieler S Walther geb 13 März 1833 Des
Zimmermann Plötz S Karl Paul geb 22 März Des
Postschaffner Eckardt S Kurt Paul Bernhard geb 24 März

Des Handarbeiter Schmiede S Willy Otto Max geb
5 April Des Schuhmachermeister Müller S Rudolf geb
2 April Des Postassistent Röder T Käthe Marie geb
21 April Des Schmiedemeister Schumann T Auguste
Kathiuka Elsa Jda geb 22 April Des Hilfsbremser Brink
mann S Albert Friedrich Karl geb 2 Mai Des Victua
lienhändler Thierbach S Karl Wilhelm Fritz geb 6 Mai

Des Handarbeiter Kanter S Friedrich Hermann geb 15
Mai Des Handarbeiter Müller S Eduard Ferdinand Fritz
geb 17 Mai Des Lokomotivheizer Stern T Anna Ella
geb 18 Mai Ein unehel S Hermann geb 25 Mai
Eine unehel T Elise geb 25 Mai

Ulrichsparochie Des Kaufmann Thomas S Georg Albert
Erwin geb 12 September 1887 Des Maurer Felgenträger

S August Friedrich geb 12 Dezember Des Schneider
Markowski S Albert Arthur Alfred geb 13 Januar 1333

Des Kaufmann Clande T Johanna Frieda Charlotte geb
17 Februar Des Handarbeiter Kirchhof Zwillingskinder
Friedrich Johannes und Friederike Margarethe geb 21 März

Des Sattler Hienfch S Kurt Alfred geb 23 März
Des Bahnarbeiter Pfendt T Martha Emma geb 30 März

Des Glaser Galle S Julius Kurt geb 2 April Des
Maurer Ziegler S Paul geb 5 April Des Lokomotiv
führer Ziefe T Elise Elsa geb 23 April Des Sattler
meister Becker T Agnes Elise geb 5 Mai Des Stein
drucker Dillner S Walther Fritz geb 11 Mai

Moritzparochie Des Glaserdiamautenfasser Ackermann S
Max Emil geb 27 Dezember 1337 Des Arbeiter Bander
mann T Emma Margarethe Frieda geb 6 Januar 1338

Des Maurer Kennecke T Anna Marie Gertrud geb 3
Februar Des Tischlermeister Böttcher S Richard Bernhard
Kurt geb 8 März Ein unehel S Paul Otto geb 21
April Des Fleischermeister Götze T Hedwig geb 21 Mai

Entbindnngs Jnstitut Eine unehel T Anna geb 10
Juni 1883 Ein unehel S Franz geb 14 Juni Des
Handarbeiter Deparade T Louife Anna geb 14 Juni

Domkirche Des Arbeiter Hoffmüller T Anna Hedwig
geb 28 September 1887 Des Sattlermeister Böhm T
Friederike Auguste Dora geb 4 April 1338 Des Malz
fabrikant Reinicke S Bruuo Paul geb 5 Mai

Neumarkt Des Gelbgießer v Hausen T Gertrud Sophie
Bertha Kgeb 18 Juni 1887 Des Maler Fromme S Willy
Kurt geb 27 November Des Bureaugehilfen Biesecker S
Gustav Ferdinand Richard Ernst geb 3 März 1388 Des
Maler Plöger S Friedrich Albert geb 22 April Ein
unehel S Friedrich Wilhelm geb 4 Mai Des Kaufmann
Rickelt S Georg August Rudolf geb 9 Mai Eine uuehel
T Louife geb 11 Juni

Glaucha Eine unehel T Auguste Louise geb 30 Dezbr
1387 Eine unehel T Anna Else Bertha geb 31 Januar
1388 Des Schiffer Hartmann T Minna Therese geb 8
Februar Des Dachdecker Berger T Olga Margarethe geb
12 April Des Eisendreher Gedat S Friedrich Wilhelm
Franz geb 15 April Des Kanzleivorsteher Staudte T
Emmy Emilie geb 23 April

Wohlthätigkeit
3 Mark für ein armes krankes Kind habe ich im Becken

der Domkirche gefunden Herzlichen Dank Beelitz
5 Mark für Mission und 5 Mark für den Kirchbau

haben sich nach der Wocheneommuniou am 20 Juni im Becken
gefunden wie ich hiermit dankend bescheinige

I Hoffmann Pastor
Literatur

Die unter dem Namen Griebens Reise Biblio
thek allen Touristen und Reisenden wohlbekannte Sammlung
praktischer Reise Handbücher Verlag von Albert Goldschmidt
Berlin ist auch für die diesjährige Reife Saison wieder durch
eine Reihe neuer Bändchen und neuer Auflagen vermehrt wor
den Die Bibliothek deren Bündchen bekanntlich einzeln in
allen Buchhandlungen käuflich sind umfaßt Läuderiührer
Deutschland Rhein Oesterreich Schweiz Italien Belgien
Holland Skandinavien Dänemark c Gebirgsführer
Harz Thüringen Riesengebirge Sächsische Schweiz Schwarz
wald Salzkammergut uud Tirol Fichtelgebirge e Städte
führer Berlin Potsdam Dresden Hamburgs München
Köln Wien Maris London Kopenhagen e und Bäder
führer Brunnenorte Seebäder Karlsbad Teplitz Wiesba
den Franzensbad Marienbad Kifsingen WarmbrunnDie
Führer aus Griebeus Reisebibliothek dienen vor allem den
Touristen die sich Vergnügen und auf der Reise Zeit un Geld
bestens ausnutzen wollen Vorzügliche Kartei und Plan, ver
anschaulichen die Hauptpartien in deutlichster Weise und bilden
mit dem Texte und ausführlichem Register einen ebenso billi
gen als unentbehrlichen Ratheber für jeden der eine Vergnüg
ungsreise unternehmen will Näheres über den Inhalt und
Preis der einzelnen Reiseführer findet man in dem von der
Verlagsbuchhandlung herausgegebenen Verzeichnis welches
durch jede Buchhandlung gratis zu beziehen ist
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für Herren und Damen Garderobe e von den einfachsten bis zu den elegantesten
Waschen und Crvmefärben von Gardinen

Exaete Ausführung Solide Preise
Lieferzeit Tage

rotiiö rmä poräss sofort lieferbar
bsi Zli uu Lelutlsaals

Sonderzug und zurück
am Sonntag den Z Juli

Rückfahrt ab Thale 7,20 Abds
an Cönnern 9,16

Halle 10,15
Schkeuditz 10,46
Leipzig 11,06

Abfahrt Leipzig 5,15 Mrgs
Schkeuditz 5,33

Halle 6,03
Cönnern 7,15

An Thale 9,07
ab Leipzig und Schkeuditz 2 Klasse 6 Mk 3 Klasse 4 Mk 50 Pfa
ab Halle und Cönnern 2 Klasse 4 Mk 50 Psg 3 Klasse 3 Mk

Der Billet Verkauf findet bereits am Tage vor der Fahrt statt und wird 10 Mi
nuten vor Zugabgang geschlossen Gleiche Sonderzüge werden voraussichtlich am 22 Juli
und 19 August befördert

Königliches Eisenbahn Betriebsamt
Wittenberge Leipzig

An die Franc unserer Stadt
Im September dieses Jahres wird so Gott will der gesammte Verein der evangelischen

Gustav Adolf Stiftung seine jährliche große Hauptversammlung zum ersten Mal in unserer Stadt
halten

Seine Aufgaben und Erfolge sind bekannt ebenso die Arbeiten welche insonderheit den
Frauenvereinen der Gustav Adolf Stiftung zugewiesen sind Unterstützung der evangelischen
Confirinandenaustalten in der Diasoora Hülfeleistung bei besonderen Nothständen der oft in
bedrängtester Lage sich befindenden Pastoren und Lehrer sowie der inneren Ausschmückung der
Gotteshäuser, die vom Hauptverein gegründet oder erhalten werden

Der hiesige Frauenverein der Gustav Adolf Stiftung sieht es als eine Ehrensache an
bei der erwähnten Versammmlung wie allgemein üblich mit einer Festgabe zu erscheinen die
als ein sichtbares Zeichen den Dank bekunden soll den wir den Segnungen unseres theuren
evangelischen Glaubens schulden

Mit dieser Liebesgabe möchten wir der würdigen Ausstattung einer Kirche oder den
Erziehungs und Confirmandenanstalten dienen eingedenk des Wortes unseres theuren Kaisers
Friedrich mit dem er in seiner Kundgebung der Erziehung der heranwachsenden Jugend be
sondere Pflege zugewandt sehen will

Unser Gustav Adols Frauenverein hat trotz seines 20 jährigen Bestehens nur eine geringe An
zahl von Mitgliedern welche durch jährliche Beiträge und Anfertigung von Wäsche und Kleidungs
stücken alljährlich unsere Confirmandenhäuser und bedrängten evangel Gemeinden nach Kräften
unterstützen Die außerordentlichen Gaben aus diesem Kreise können nur eine geringe Summe
ergeben darum wenden wir uns an alle evangelischen Frauen und Jungfrauen unserer
Stadt mit der herzlichen Aufforderung uns in unserm Vorhaben durch größere oder kleinere
Gaben von Geld zu unterstützen damit durch gemeinsames Wirken unser Zweck ganz und voll
erreicht werde

Die unterzeichneten Vorstandsmitglieder des Gustav Adolf Frauenvereins sind bereit alle
auch die kleinsten Gaben in Empfang zu nehmen und darüber zu berichten

W Bernhardt,
Kirchthor 15

A Jeuhsch
Kirchthor 12

E Bethcke H Drt,ander M HartwigBurgstraße 30 31 kl Ulrichstr 17 Carlstraße 33
M v Boß E Weicke Suv I FörsterKönigsplatz 2 Albrechtstraße 32 Leipzigerstraße 10

Für den redaktionellen und Jnseratentheil verantwortlich Julius Munckelt in Halle Plötz sche Buchdruckerei R Nietschmann in Halle
Expedition des Halle schen Tageblattes Große Ulrichstratze 1Ä geöffnet von 7 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends
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